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Dienſtgehaltes und bei proviſoriſch Angeſtellten die

Dienſtaufkündigung mit vierwöchentlicher Friſt ſpricht
die Kreisregierung aus .

Die Dienſtentlaſſung bei definitiv Angeſtellten
wird von dem Miniſterium des Innern erkannt .

VI . Entlaſſung der Gefangenen .

§. 34 .

Der Vorſtand iſt dafür verantwortlich , daß kein

Gefangener länger als die urtheilsmäßige Zeit in der

Anſtalt zurückgehalten wird .

Den Tag vor der Entlaſſung iſt Jeder von ihm

noch einmal zur Führung eines fleißigen und ſittlichen
Lebenswandels zu ermahnen .

Karlsruhe , den 13 . Auguſt 1852 .

Großherzogliches Miniſterium des Innern .

In Abweſenheit des Präſidenten :

Weizel .

vdt . Turban .
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